
   
 

 

 

 

 

 

Steuerliche Behandlung von Kosten für Liegenschaftssanierungen 

Bislang verweigerte das Bundesgericht den Abzug von Liegenschaftskosten bei 
Totalsanierungen und Umbauten, 
die wirtschaftlich einem Neubau gleichkamen. Das Bundesgericht gibt diese Praxis mit 
einem Urteil zur Totalsanierung 
eines Bauernhauses aus dem Kanton Freiburg auf.  
 
Neu dürfen sämtliche Kosten, die dazu dienen, einen früheren Zustand einer 
Liegenschaft wiederherzustellen, als Unterhaltskosten abgezogen werden. 
Massgebend sei in allen Fällen eine objektiv-technische Betrachtungsweise und nicht 
eine wirtschaftliche Betrachtung. 
Darum haben die Steuerbehörden künftig auch bei grösseren, kostenintensiven 
Renovationen eine Aufteilung der Kosten 
anhand einer Einzelbetrachtung der baulichen Massnahmen vorzunehmen. 
Die Kosten aller Massnahmen, die der Werterhaltung dienen, können vom steuerbaren 
Einkommen abgezogen werden. 
 
Es ist deshalb empfehlenswert, bei umfassenden Renovationen 
 
• die Renovationsarbeiten detailliert mit Belegen und Fotos zu dokumentieren, 
• die Arbeiten in werterhaltende und wertvermehrende Positionen aufzuteilen und 

zu belegen und 
• den Steuerbehörden eine Aufstellung aller Kosten zu präsentieren. 
 
(Quelle: BGE 9C_677/2021 vom 23.2.2023) 
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Kostenloses GA im Lohnausweis oder nicht? 

Ein kostenloses Generalabonnement (GA) der SBB muss im Lohnausweis aufgeführt 
werden. Das Generalabonnement der SBB 
ist ein geldwerter Vorteil, der Mitarbeitenden von ihrem Arbeitgeber gewährt wird und 
muss darum im Lohnausweis angegeben und als Einkommen versteuert werden.  
 
 
Das GA der SBB muss zum Marktwert bewertet werden, der in der Regel dem Preis des 
GA für den öffentlichen Verkauf entspricht. 
Der Wert des GA wird in der Ziffer 2.3 im Lohnausweis aufgeführt. Es ist wichtig zu 
beachten, dass der Arbeitgeber auch Sozialversicherungsbeiträge auf den Wert des GA 
leisten muss, da dies als Entgelt für die Arbeit des Arbeitnehmers gilt. 
 
Nur wenn nachgewiesen werden kann, dass bei der Abgabe eines GA oder eines 
Verbundabos des öffentlichen Verkehrs diese mindestens an 40 Tagen für 
Dienstfahrten eingesetzt wurde, muss es nicht auf dem Lohnausweis deklariert werden, 
da es dann als unternehmerisch gilt. Der Nachweis der geschäftlichen 
Notwendigkeit kann auch erbracht werden, falls die Summe der Einzelbillette höher 
oder gleich hoch wie der Preis eines Generalabonnements ausfallen würde.  
  



   
 

Haben Geschäftsführer Anrecht auf Arbeitslosentaggeld? 

Gemäss Gesetz haben Gesellschafter und Geschäftsführer, die die unternehmerischen 
Entscheidungen bestimmen oder beeinflussen können, eine arbeitgeberähnliche Stellung 
und daher keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
Betroffen sind Personen, die Entscheide festlegen, die der Arbeitgeber (GmbH, AG) trifft, 
oder solche, die diese Entscheide als Gesellschafter, Mitglied eines leitenden Organs 
oder finanzieller Anteilseigner in hohem Masse beeinflussen können. 
 
Die Arbeitslosenkassen prüfen und entscheiden basierend auf Organigrammen, 
Handelsregisterauszügen, Arbeitsverträgen usw., ob sich die versicherte Person in einer 
solchen Stellung befindet oder nicht. 
  



   
 

Ist die Kündigung bei fehlen eines Grundes missbräuchlich? 

Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Kündigung nur dann missbräuchlich ist, 
wenn sie aus bestimmten unzulässigen Gründen ausgesprochen wird.  
 
Die Partei, die kündigt, muss sich nach Treu und Glauben verhalten und kein falsches 
Spiel treiben. 
Aber nur, weil ein sachlich hinreichender Kündigungsgrund fehlt, ist die Kündigung nicht 
missbräuchlich. (BGE 8C_774/2021 vom 22.11.2022) 


